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§ 6 BS-V Belichtung und Beleuchtung
 BS-V - Bildschirmarbeitsverordnung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 08.09.2017

1. (1)Bildschirmarbeitsplätze sind so einzurichten, daß Blendungen und störende Reflexionen auf dem Bildschirm

und anderen Arbeitsmitteln durch Lichtquellen auch bei leicht wechselnden Arbeitshaltungen vermieden werden.

Bei der Aufstellung des Bildschirms ist darauf zu achten, daß die Blickrichtung annähernd parallel zu

Fensterflächen gerichtet ist, wenn dies auf Grund der Raumanordnung möglich ist.

2. (2)Lichteintrittsöffnungen, die störende Reflexionen oder zu hohe Kontraste hervorrufen, müssen mit

verstellbaren Lichtschutzvorrichtungen ausgestattet sein.

3. (3)Die Beleuchtung ist so zu dimensionieren und anzuordnen, daß ausreichende Lichtverhältnisse und ein

ausgewogener Kontrast zwischen Bildschirm und Umgebung gewährleistet sind. Dabei sind die Art der Tätigkeit

sowie die sehkraftbedingten Bedürfnisse des/der Arbeitnehmers/Arbeitnehmerin zu berücksichtigen.
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